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Wahlunterlagen  
werden verschickt

Am Sonntag, 23. Februar, findet 
die vorgezogene Bundestagswahl 
statt. In den kommenden zwei Wo-
chen werden die Wahlbenachrich-
tigungen an alle Wahlberechtigten 
verschickt. Mit dieser Benachrich-
tigung kann am Wahlsonntag ge-
wählt werden oder können die 
Unterlagen für die Briefwahl be-
antragt werden. Dieses Mal bleibt 
nur sehr wenig Zeit für die Ver-
sendung der Briefwahlunterla-
gen. Die Stimmzettel werden erst 
Anfang Februar zur Verfügung ste-
hen. Deswegen bittet die Stadtver-
waltung darum, dass Wählerinnen 
und Wähler direkt am 23. Februar 
ihre Stimme abgeben. Sollte dies 
nicht möglich sein, sollten die Un-
terlagen am besten in der Brief-
wahlzentrale abgeholt werden. 
Als weitere Alternative kann dort 
gleich vor Ort gewählt werden. Ein 
ausführlicher Bericht zum Ablauf 
der Wahl erscheint in der nächsten 
Ausgabe des Amtsblatts.               isa

Doppeltes Neujahrsglück 
im Klinikum Esslingen 

Das Klinikum Esslingen durfte das 
neue Jahr mit einem freudigen Er-
eignis einläuten: Am 1. Januar ka-
men die Zwillinge Elias und Adam 
Stayyeh als erste Babys zur Welt.

Elias wurde um 3:07 Uhr geboren 
und wog 3.050 Gramm bei einer 
Größe von 52 Zentimetern. Eine 
halbe Stunde später folgte sein 
Bruder Adam mit denselben Ma-
ßen. Beide Jungen sind gesund 
und wurden von ihrer überglück-
lichen Familie liebevoll in Emp-
fang genommen. Ein besonderer 
Dank gilt den Hebammen Victo-
ria Binder, Nicola Weckerlein und 
Mona Felke.
Ob die beiden Neujahrsbabys es 
unter die fünf beliebtesten Vor-
namen in Esslingen schaffen? Im 
Jahr 2024 waren Noah, Paul, Ma-
lik, Theo und Lukas besonders an-
gesagt. Bei den Mädchen fiel die 
Wahl der Eltern auf Lina, Mia, Emi-
lia, Emily und Hanna. Insgesamt 
wurden 1.758 Geburten verzeich-
net.                                                   isa

Das ändert sich 2025 in Esslingen
STADT Vom Abwasser bis zum Stadtticket: ein Überblick über wichtige Veränderungen im neuen Jahr

Neues Jahr, neue Regelungen: 
Nicht nur bundes- oder landes-
weit, auch konkret vor Ort in Ess-
lingen treten 2025 neue Satzungen 
und Richtlinien in Kraft.

Abwassergebühren
Bereits im November vergange-
nen Jahres hat der Esslinger Ge-
meinderat die Abwassergebühren 
für das Jahr 2025 verabschiedet. 
Demzufolge gibt es bei der Gebühr 
für Niederschlagswasser keine Än-
derungen. Diese liegt auch 2025 
bei 0,83 Euro pro Quadratme-
ter angeschlossener, versiegel-
ter Fläche. Bei den Gebühren für 
Schmutzwasser beschloss der Ge-
meinderat eine Erhöhung um 18 
Cent. Statt vormals 2,26 Euro pro 
Kubikmeter werden nun 2,44 Euro 
pro Kubikmeter Schmutzwasser 
fällig. Ursache dieser angepassten 
Gebühr sind steigende Kosten bei 
der Schmutzwasserbeseitigung. 
Diese setzen sich beispielsweise 
aus höheren Aufwendungen für 
die Instandhaltung und den Be-
trieb der Esslinger Abwasseran-
lagen und tariflich gestiegenen 
Personalkosten zusammen. Aber 
auch für das Klärwerk in Stutt-
gart-Mühlhausen, wo das Esslin-
ger Abwasser gereinigt wird, fällt 
eine höhere Betriebskostenerstat-
tung an.
Eine Neuerung gibt es auch bei 
den Gebühren für die dezentrale 
Abwasserbeseitigung. Diese gel-
ten für alle Eigentümerinnen und 
Eigentümer von Grundstücken, 
die nicht an die zentralen, öffent-
lichen Abwasseranlagen ange-
schlossen sind - sondern direkt 
auf ihrem Grundstück eine Klein-
kläranlage oder eine geschlossene 
Grube betreiben. Im vergangenen 
Jahr wurde für die Entsorgung die-
ser Abwässer noch eine einheitli-
che Gebühr erhoben. Nun, ab 1. 
Januar 2025, gelten für die ver-
schiedenen Leistungen bei dieser 
Abwasserentsorgung unterschied-
liche Gebührensätze. So können 
die anfallenden Kosten und Ge-
bühren gerechter auf die jeweili-
gen Grundstückseigentümerinnen 
und -eigentümer verteilt werden.
Die neuen Gebührensätze und 
Regelungen zur Abwasserbeseiti-
gung finden sich im Detail unter 
esslingen.de/ortsrecht.

Grundsteuer
Alle, die Grund und Boden be-
sitzen, werden im Laufe der 
kommenden Wochen die neuen 
Grundsteuerbescheide zugesen-
det bekommen. Hintergrund ist 

das bereits 2020 verabschiedete 
Landesgrundsteuergesetz, das 
seit 1. Januar 2025 gilt. 
Im Zuge der Gesetzesänderung  
wurde die Grundsteuer neu be-
rechnet. Maßgeblich für die Be-
rechnung der Grundsteuer sind 
nun der Bodenrichtwert sowie 
die Größe des Grundstücks. Da-
mit die Höhe des Steueraufkom-
mens jedoch etwa gleich bleibt, 
wurde eine Aufkommensneutra-
lität vereinbart. 
Deswegen hat der Gemeinderat 
im vergangenen Jahr einen neuen 
Hebesatz beschlossen, der seit 1. 
Januar gilt. Bei der Grundsteuer A 
(landwirtschaftliche Flächen) liegt 
der Hebesatz bei 458 v. H., bei der 
Grundsteuer B (privat und gewerb-
lich genutzte Flächen) gilt der He-
besatz von 245 v. H. Alle Details 
rund um die Grundsteuer finden 
sich unter esslingen.de/grund-
steuer. Zur Zahlung der Grund-
steuer wird im Amtsblatt noch 
einmal informiert. 

Trinkwasserpreise
Zum 1. Januar 2025 haben die 
Stadtwerke Esslingen (SWE) die 
Trinkwasserpreise für ihre Kund-
schaft angepasst. Demzufolge 
erhöht sich der Arbeitspreis der 
SWE netto um 25 Cent pro Kubik-
meter, die Grundpreise für Trink-
wasser steigen netto um 1,10 Euro 
pro Monat. Für diese notwendige 
Erhöhung gibt es mehrere Gründe: 
Zum einen ist die Verbandsumlage 
für den Bezug von Wasser, die die 
SWE an Vorlieferanten bezahlen 
müssen, weiter gestiegen. Das 
liegt unter anderem an gestie-
genen Kosten für Energie, Roh- 
oder Betriebsstoffe. Zum ande-
ren sind auch die Kosten bei den 
SWE gestiegen, vor allem durch 
tarifvertraglich gestiegene Perso-
nalkosten und höhere Kosten für 

Reparaturen und Erneuerungen 
der Wasserleitungen.
Die neuen Preise und die ergän-
zenden Bedingungen sind unter 
swe.de/wasser einsehbar oder 
beim Kundenservice der SWE er-
hältlich. Dieser ist erreichbar unter 
Tel. 0711 3907 200 oder per Mail 
unter info@swe.de.

Bürgerausschüsse
Im Zuge der anstehenden Einwoh-
nerversammlungen wird sich die-
ses Jahr auch die Zusammenset-
zung von vier Bürgerausschüssen 
ändern. Die Einwohnerversamm-
lung für Rüdern, Sulzgries, Krum-
menacker und Neckarhalde findet 
am Donnerstag, 27. März, statt, 
in Sirnau am Donnerstag, 15. 
Mai, für das Gebiet St. Bernhardt, 
Kennenburg und Wiflingshausen 
am Donnerstag, 13. November, 
und für das Gebiet Wäldenbronn, 
Hohenkreuz, Serach und Obertal 
am Donnerstag, 27. November.
Wie aus den vergangenen Jahren 
gewohnt, werden die Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Bür-
gerausschüsse im Vorfeld online 
vorgestellt und gewählt. Auch vor 
Beginn der Einwohnerversamm-
lung können Bürgerinnen und 
Bürger der Stadtteile vor Ort ab-
stimmen. Durch diesen Modus 
soll der Anteil der Wählerinnen 
und Wähler erhöht werden, das 
Wahlverfahren soll moderner und 
transparenter sein. Nach der Wahl 
kümmern sich die Mitglieder der 
Bürgerausschusse für drei Jahre 
um vielfältige Themen aus ihren 
Stadtteilen – von kleinen Ärgernis-
sen bis zu grundsätzlichen Fragen 
zur Zukunft eines Stadtteils. 

Digitales Passbild
Eine spürbare Veränderung gibt es 
ab dem 1. Mai 2025 auch im Bür-
geramt: Lichtbilder für Reisepässe 

und Personalausweise werden ab 
diesem Zeitpunkt ausschließlich 
digital erstellt und mit einer siche-
ren Verbindung an das Bürgeramt 
geschickt. Das digitale Passbild 
wird dann auch gleich auf seine 
Biometrietauglichkeit geprüft. 
Ab Mai können sich Bürgerinnen 
und Bürger also aussuchen, ob 
sie das notwendige Bild für ihr 
Ausweisdokument bei Fotogra-
fen oder ähnlichen Dienstleistern 
erstellen lassen, oder direkt im 
Bürgeramt das Lichtbildaufnah-
mesystem nutzen. Damit können 
Bürgerinnen und Bürger gleich vor 
Ort ein Lichtbild aufnehmen, das 
anschließend digital an die Sach-
bearbeitenden am Schalter über-
tragen wird. Gedruckte Fotos wer-
den ab dem 1. Mai 2025 nicht mehr 
akzeptiert.
Zudem wird es voraussichtlich 
auch ab Mai 2025 möglich sein, 
sich neue Ausweisdokumente 
nach Hause schicken zu lassen. 
Das erfolgt über den Hersteller, 
die Bundesdruckerei, und gegen 
eine Gebühr. Die Details dazu be-
finden sich derzeit noch in Pla-
nung. Selbstverständlich können 
neue Ausweisdokumente auch 
weiterhin im Bürgeramt abgeholt 
werden.

Einführung des Stadttickets
Etwas später im Jahr, genauer 
gesagt zum 1. September 2025, 
kehrt das Stadtticket zurück. In 
seiner letzten Sitzung im Dezem-
ber hat der Gemeinderat mit gro-
ßer Mehrheit zugestimmt, dass es 
damit ab kommendem Herbst wie-
der möglich ist, für wenige Euro ei-
nen ganzen Tag lang den ÖPNV in 
Esslingen zu benutzen. Gleichzei-
tig hat der Gemeinderat beschlos-
sen, dass das Stadtticket auch in 
den Jahren 2026 und 2027 erhält-
lich bleibt.                                         mam

Ob Passbild oder Trinkwasser : Auch in Esslingen ändert sich 2025 einiges. Fotos: mam/Prostock-studio - stock.adobe.com
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Aktuelles
Bekanntmachungen 
Aktuelle Bekannt
machungen der 
Stadt Esslingen fin-
den sich online un-
ter esslingen.de
Kürzlich bekannt gemacht: 
• Inkrafttreten BBP Tobias-Ma-

yer-Straße/Palmstraße
• Satzung über die Erhebung 

von Gebühren und Auslagen 
für öffentliche Leistungen

• Hauptsatzung der Stadt Ess-
lingen am Neckar

Neues VHS-Programm
Das Programm der Volkshoch-
schule für das Sommersemester 
von Februar bis August 2025 ist 
erschienen. Es bietet rund 1.500 
Kurse, Veranstaltungen und Se-
minare aus unterschiedlichsten 
Themengebieten wie Gesellschaft 
und Leben, Kultur und Gestalten, 
Gesundheit und Fitness, Sprachen 
sowie Beruf und Bildung. Die An-
meldung ist ab sofort möglich und 
findet sich zusammen mit dem Pro-
gramm unter vhs-esslingen.de.

Autor zu Gast
Der Autor Matthias Jügler ist am 
Dienstag, 14. Januar, zu Gast in 
Esslingen. In seinem Buch „Mai- 
fliegenzeit“ zeichnet er ein dunk-
les Kapitel ostdeutscher Ge-
schichte als feinsinnigen Familien-
roman nach. Seine Lesung hätte 
eigentlich bereits am 22. Novem-
ber im Rahmen der lesart stattge-
funden und musste verschoben 
werden. Weitere Informationen, 
auch zu den Tickets, gibt es on-
line unter lesart.esslingen.de.

Weihnachtsbäume
Wohin mit dem ausgedienten 
Weihnachtsbaum? Noch bis ein-
schließlich Sonntag, 12. Januar, 
können Tannen, Fichten und Co. 
an 22 Sammelstellen im Stadt-
gebiet Esslingen abgegeben wer-
den. Danach werden die Sammel-
plätze abgeräumt. Eine Übersicht 
gibt es unter esslingen.de/sam-
melstellen-weihnachtsbaeume. 
Die Stadt bittet dringend darum, 
dass jeglicher Baumschmuck und 
Lametta entfernt wird.

Aktuelle Sitzungen
Mo, 27.1., 16 Uhr  
Verwaltungsausschuss

Alle Sitzungen und Vorlagen fin-
den sich unter ris.esslingen.de 
im Internet.

Eine Ära im Bürgerengagement geht zu Ende
Wolfgang Kirst war viele Jahre lang ein wichtiger Ansprechpartner für Ehrenamtliche in Esslingen

Zum Jahresende ist ein Urgestein 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments in den Ruhestand gegan-
gen: Wolfgang Kirst war seit 2003 
in der Stadtverwaltung tätig, zu-
letzt im Sachgebiet Bürgerenga-
gement und Bürgerhäuser. Der ge-
lernte Sozialarbeiter hat während 
seiner Tätigkeit maßgeblich daran 
mitgewirkt, wesentliche Struktu-
ren für bürgerschaftliches Engage-
ment zu schaffen. Für viele Grup-
pen und Einzelpersonen war er ein 
wichtiger Ansprechpartner, der sie 
in ihrem Ehrenamt unterstützt 
und begleitet hat. Zum Abschied 
hat „ESSLINGEN informiert“ Wolf-
gang Kirst gebeten, fünf Satzan-
fänge zu vervollständigen:

Mein Highlight in all den Jah
ren war ...
… definitiv die Eröffnung des Fo-
rums – Zentrum für Bürgerengage-
ment im Jahr 2017, als wir in die 
neuen Räume umgezogen sind. 
Und ansonsten war es einfach 
schön, zu sehen, wie sich immer 
weitere bürgerschaftliche Grup-
pen entwickelt haben. 

Am meisten vermissen werde 
ich ... 
… die vielen lieben Kolleginnen 
und Kollegen und den anregen-
den Austausch mit so vielen un-
terschiedlichen Menschen im En-
gagement.

Bürgerschaftliches Engage
ment ist für mich ...
... mit ganz viel Herzblut verbun-
den. Etwas, das für eine Kommune 
eine sehr wichtige Bedeutung hat 
und wo es einfach Spaß macht, 
mit ganz unterschiedlichen Leu-
ten im Kontakt zu sein, sie zu be-
gleiten und gemeinsam vorwärts 
zu kommen. Unter dem Strich ist 
es wie ein Lebenselixier, das einen 
am Leben erhält.

Meiner Nachfolgerin wünsche 
ich ...
… dass ihr die Engagierten ge-
nauso offen und vertrauensvoll 
begegnen und sie von ihnen unter-
stützt und akzeptiert wird und ge-
meinsam mit den verschiedenen 
Gruppen gut zusammenarbeiten 
und das weiterentwickeln kann, 

was bisher entstanden ist. Sie hat 
so viel Erfahrung, dass ich mir sehr 
sicher bin, dass es gut funktionie-
ren wird. Deshalb kann ich auch 
ganz gelassen in den Ruhestand 
gehen, weil ich genau weiß, dass 
alles in guten Händen ist.

Im Ruhestand werde ich auf 
keinen Fall ... 
… mich gleich wieder in neue En-
gagements begeben, jetzt ist erst-
mal eine gewisse Abstinenzzeit 
angesagt. Was sich dann weiter 
ergibt, das wird man sehen.     sbi

Engagement für Menschenrechte wird gewürdigt
STADT Noch bis 19. Januar können Vorschläge für den Theodor-Haecker-Preis eingereicht werden - Verleihung im Jahr 2026

Er gehört zu den wichtigsten Aus-
zeichnungen, die die Stadt Ess-
lingen zu vergeben hat: der Theo-
dor-Haecker-Preis. Die nächste 
Verleihung des internationalen 
Menschenrechtspreises für po-
litischen Mut findet 2026 statt. 
„Damit treten wir nachdrücklich 
für die Wahrung der Menschen-
rechte in Deutschland, Europa 
und weltweit ein“, sagt Oberbür-
germeister Matthias Klopfer. „Ge-
rade in einer Zeit, in der autoritäre 
Tendenzen zunehmen, Menschen-
rechte vielerorts bedroht werden 
und demokratische Prinzipien un-
ter Druck geraten, wollen wir ein 
klares Zeichen setzen. Indem wir 
uns über die Vergabe des Theo-
dor-Haecker-Preises aktiv für die 
Menschenrechte engagieren, stär-
ken wir den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und bekennen uns 
zu Gerechtigkeit, Solidarität und 
Würde für alle.“
Wer jemanden für die Auszeich-
nung 2026 nominieren will, kann 
bis 19. Januar einen Vorschlag per 
Post oder E-Mail (kulturamt@ess-

lingen.de) einreichen. Nominiert 
werden können weltweit Einzel-
personen, Initiativen oder Grup-
pen des öffentlichen Lebens, die 
sich in herausragender Weise für 
Menschenrechte, Demokratie, 
Freiheit, Frieden und Menschlich-
keit einsetzen. „Nutzen Sie die 
Möglichkeit, eine würdige Preisträ-
gerin oder einen würdigen Preis-
träger für 2026 vorzuschlagen“, 
ergänzt Klopfer. Eine Begründung 
der Nominierung wird gerne gese-
hen, diese ist aber nicht zwingend 
erforderlich. Auch formlose und 
unbegründete Vorschläge werden 
gerne entgegengenommen. Über 
die schlussendliche Vergabe ent-
scheidet der Ausschuss für Kultur, 
Sport und Soziales im Laufe des 
Jahres.

Hoch dotierter Preis
Der Theodor-Haecker-Preis ist mit 
10.000 Euro dotiert und zählt so-
mit zu den am höchsten dotier-
ten Menschenrechtspreisen in 
Deutschland. Vergeben wird die 
Auszeichnung alle drei Jahre. Die 

letzte Preisträgerin war 2023 Sey-
ran Ateş, die für ihr Engagement 
gegen die Diskriminierung und 
Unterdrückung von muslimischen 
Frauen ausgezeichnet wurde. Als 
Zeichen der Solidarität war der 
Theodor-Haecker-Preis 2022 au-
ßer der Reihe an die belarussi-
sche Aktivistin Maria Kalesnikava 
verliehen worden. 2020 hatte mit 
Rugiatu „Neneh“ Turay aus Sierra 
Leone eine führende Persönlich-
keit im Kampf gegen weibliche 
Genitalverstümmelung (FGM) den 
Preis erhalten.

Ehrung für regionale Gruppen 
Bei der festlichen Preisverleihung 
2026 wird neben dem internatio-
nalen Menschenrechtspreis auch 
die Theodor-Haecker-Ehrung 
vergeben, die mit 1.500 Euro do-
tiert ist und sich an Einzelperso-
nen, Gruppen oder Institutionen 
(auch Schulen oder einzelne Klas-
sen), vorzugsweise aus der Region 
Stuttgart oder dem süddeutschen 
Raum richtet. Um für die Ehrung 
infrage zu kommen, sollten sich 

diese mit in Deutschland relevan-
ten Themen wie Demokratie, Radi-
kalismus und Gewalt, Frieden oder 
Diktatur in herausragender Weise 
beschäftigen oder sich mit den 
Arbeiten intensiv zum Leben und 
Werk Theodor Haeckers auseinan-
dersetzen. Auch für die Theodor-
Haecker-Ehrung können bis zum 
19. Januar Vorschläge und Bewer-
bungen eingereicht werden. 
Namensgeber für Preis und Eh-
rung ist der Philosoph, Kulturkri-
tiker und Schriftsteller Theodor 
Haecker (1879–1945), der einen 
Großteil seines Lebens in Esslin-
gen verbracht hat. Während des 
Nationalsozialismus war er mit 
Rede- und Publikationsverbot be-
legt. In dieser Zeit entstand sein 
wichtigstes Werk, die Tagebuch-
aufzeichnungen „Tag- und Nacht-
bücher“. Der christlich motivierten 
Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ 
galten die Ausführungen Haeckers 
als wichtige Grundlage.
Weitere Informationen gibt es im 
Internet unter esslingen.de/hae-
cker-preis.                                      gfr

Anmeldung zum  
Ferienprogramm

Das neue Jahr bringt für viele Fa-
milien die Planung des Urlaubs 
und der Schulferien mit sich. 
Im Auftrag der Stadt Esslingen 
und in Zusammenarbeit mit sei-
nen Mitgliedsorganisationen, 
den örtlichen Vereinen und den 
Grundschulbetreuungen bietet 
der Stadtjugendring Esslingen ein 
vielfältiges Ferienprogramm an.
Das Esslinger Ferienprogramm 
richtet sich an alle Schulkinder 
ab der ersten Klasse, die in Ess-
lingen wohnen oder in Esslingen 
zur Schule gehen.
Die Anmeldung für alle Pro-
gramme in den Faschingsferien 
ist seit Donnerstag, 9. Januar, 
möglich. Für die Programme in 
allen anderen Ferien gilt: Beson-
ders begehrte Ferienprogramme 
zum Beispiel der Jugendfarm, 
des Jugendhauses Nexus oder 
des Jugendtreffs Makarios wer-
den verlost. Die Teilnahme an der 
Verlosung ist vom 9. bis 27. Ja-
nuar 2025 möglich. Geschwister-
kinder oder Freunde können dabei 
zu Gruppen zusammengefasst und 
damit gemeinsam verlost werden. 
Der Tag der Verlosung ist Dienstag, 
28. Januar. Nach der Verlosung 
werden alle Familien per E-Mail 
informiert. 
Ab dem 30. Januar werden alle 
weiteren Ferienprogramme zur 
Anmeldung freigeschaltet. Die 
Anmeldung ist ab den oben ge-
nannten Terminen über die Web-
site ferien-esslingen.de möglich. 
Dort gibt es auch ausführliche In-
formationen zum Anmeldeverfah-
ren, zu finanziellen Hilfen und zu 
Kindern mit Assistenzbedarf.   red

Wolfgang Kirst war mehr als 20 Jahre in der Stadtverwaltung tätig. Foto: sbi

Wo es neuen Spielspaß  
zu entdecken gibt

Auf einigen Spielplätzen wurden 
Ende vergangenen Jahres neue 
Geräte zum Rutschen, Toben und 
Schaukeln aufgebaut. Auf den 
Anlagen in der Mutzenreissstraße 
und Brucknerstraße wurden eine 
Matrosenschaukel sowie eine Dop-
pelschaukel erneuert. Das Schäfer-
gelände hat ein neues Rutschen-
podest bekommen, nachdem dort 
vor kurzem die große Spielkombi-
nation erneuert worden ist. Eine 
spannende Spielkombination zum 
Klettern und Rutschen wurde auch 
auf dem Spielplatz Hintere Kirche 
aufgebaut. Die nächste Sanierung 
ist bereits in Planung: Die Anlage 
in der Hertfelder Straße soll im 
Frühjahr erneuert werden.        isa
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Weiterführende Schulen: 
Tage der offenen Tür

Damit sich Eltern eingehend infor-
mieren können, welche weiterfüh-
rende Schule die richtige für ihr 
Kind ist, bieten die Esslinger Schu-
len in städtischer Trägerschaft zu-
sätzlich zu den Infoabenden auch 
Tage der offenen Tür an. Zudem 
gibt es an einzelnen Schulen auch 
spezielle Informationstermine, bei 
denen es um ihre Bildungsschwer-
punkte und Profile geht. 

Realschulen 
Realschule Oberesslingen: 
Tag der offenen Tür, Freitag, 21. 
Februar, 14 – 17 Uhr 
Profilelternabend, Bilingual und 
MINT, Dienstag, 14. Januar, um 
18:30 Uhr 
Zollberg Realschule: 
Tag der offenen Tür, Donnerstag, 
20. Februar, 16:30 – 18:30 Uhr 
Neue Schule Esslingen: 
Tag der offenen Tür, Freitag, 21. 
Februar, 14 – 17 Uhr 

Gemeinschaftsschulen 
Seewiesenschule: 
Die Seewiesen Open, Freitag, 7. 
Februar, 15 – 18 Uhr 
Schule Innenstadt: 
Tag der offenen Tür für die Ober-
stufe, Freitag, 7. Februar, 15 – 17 
Uhr 
Tag der offenen Tür, Samstag, 22. 
Februar, 10 – 13 Uhr

Gymnasien 
Georgii-Gymnasium: 
Tag der offenen Tür, Freitag, 14. 
Februar, 15 – 18 Uhr 
Sprachen- und Profilinformation, 
Mittwoch, 29. Januar, 19:30 Uhr, 
Aula 
Mörike-Gymnasium: 
Tag der offenen Tür, Samstag, 15. 
Februar, 9 – 13 Uhr 
Infos bilingualer Zug, Sprachen-
wahl, Donnerstag, 13. Februar, 19 
Uhr, Mensa
Schelztor-Gymnasium: 
Tag der offenen Tür, Freitag, 21. 
Februar, 15 – 18 Uhr 
Sprachen-, NwT-und Profilinfor-
mation, Dienstag, 18. Februar, 19 
Uhr 
Theodor-Heuss-Gymnasium: 
Tag der offenen Tür, Freitag, 7. Fe-
bruar, 15 – 18 Uhr 
Informationen bilingualer Zug, 
Profile, Musikvorprofil, Dienstag, 
28. Januar, 19 Uhr                        sbi

Rodungen für Süddeutsche Erdgasleitung
Ein Stück der 250 Kilometer langen Pipeline führt über Esslinger Gemarkung - Leitungsbau beginnt im Frühjahr

In den kommenden Tagen begin-
nen auf Esslinger Gemarkung im 
Schurwald Rodungsarbeiten. Hin-
tergrund ist, dass dort die Süd-
deutsche Erdgasleitung (SEL) ge-
baut wird.
Der Transportnetzbetreiber für 
Gas, terranets bw, plant den Bau 
der rund 250 km langen SEL von 
der hessischen Landesgrenze über 
Heidelberg, Heilbronn, Ludwigs-
burg, Esslingen, Göppingen und 
Heidenheim bis nach Bayern. Als 
erste Pipeline im Land mit An-
bindung an europäische Trans-
portrouten soll sie ab Anfang der 
2030er Jahre Wasserstoff trans-
portieren. Damit schafft die SEL 
die Voraussetzungen für die CO2-
neutrale Energieversorgung in Ba-
den-Württemberg.

Leitungsbau bis Mitte 2026
Der rund 43 Kilometer lange Ab-
schnitt der SEL von Löchgau über 
Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Ingersheim, Freiberg am Neckar, 
Ludwigsburg, Waiblingen, Korb, 
Weinstadt, Kernen und Aichwald 
bis nach Esslingen soll bis Mitte 
2026 fertiggestellt werden.
Damit der Leitungsbau in diesem 
Frühjahr beginnen kann, werden 
im Januar und Februar Bäume 
gefällt. Dem Trassenverlauf nach 
Westen folgend werden die Ro-
dungsarbeiten im Schurwald auf 
Esslinger Gemarkung in Höhe des 
Gewerbegebiets Aichschieß star-

ten. Eine Umleitung für den Fahr-
radverkehr wird dort eingerichtet. 
Auf dem Gebiet von Aichwald fin-
den Rodungen in geringerem Um-
fang statt. Südwestlich von Loben-
rot werden die Rodungen im Wald 
in Richtung Stetten fortgesetzt. 
Die Arbeiten sollen Ende Februar 
abgeschlossen sein. 
Alle beanspruchten Flächen wer-
den wiederhergestellt. Für verblei-
bende, nicht vermeidbare Eingriffe 
werden Ausgleichsmaßnahmen 
wie zum Beispiel Aufforstungen 

umgesetzt. Privatgrundstücke 
werden nur dann in Anspruch ge-
nommen, wenn bereits eine ver-
tragliche Vereinbarung zwischen 
Eigentümerinnen und  Eigentü-
mern, den Bewirtschafterinnen 
und Bewirtschaftern sowie ter-
ranets bw abgeschlossen wurde.
Alle gesetzlichen und behördli-
chen Vorgaben zum Schutz der 
Umwelt sowie zur Vermeidung 
oder Verringerung der Auswir-
kungen auf die Bevölkerung und 
auf die Landwirtschaft werden 

von terranets bw umgesetzt. Be-
einträchtigungen im Zusammen-
hang mit dem Leitungsbau lassen 
sich dennoch nicht gänzlich ver-
meiden. Es kann zur temporären 
Sperrung von Wegen und Zufahr-
ten kommen. Bürgerinnen und 
Bürger werden um Vorsicht im Be-
reich der Baustellen und um Ver-
ständnis für die Notwendigkeit der 
Arbeiten gebeten. 
Mehr Informationen zum Trassen-
verlauf und der Pipeline gibt es 
online unter terranets-sel.de.   red

„Wir wollten keine Disney-Fassade“
BAUEN Außergewöhnliches Sanierungsprojekt: Am Neuen Rathaus wurden Putz, Natursteine und Fenster erneuert

Was das weltbekannte Schloss 
Neuschwanstein und das Neue 
Rathaus in Esslingen gemeinsam 
haben? Bei beiden Fassaden kam 
derselbe spezielle Putz zum Ein-
satz, der für Entfeuchtung sorgt 
- nur eines der vielen bemer-
kenswerten Details der jüngsten 
Fassadensanierung des Esslinger 
Rathauses. 
Seit April hatte die Stadt Esslin-
gen eines ihrer Wahrzeichen ein-
gerüstet, um Putz, Natursteine 
und Fenster zu erneuern. „Denn 
die Witterung und das Salz der ver-
gangenen Jahrzehnte hatten der 
Fassade deutlich zugesetzt“, er-
klärt Jörg Kalus, der das Projekt 
für die Städtischen Gebäude Ess-
lingen (SGE) verantwortete. „Und 
die letzte umfassende Instandset-
zung der Fassade fand bereits vor 
rund 60 Jahren statt.“ Daher hatte 
der Esslinger Gemeinderat im De-
zember 2023 den Beschluss zur 
Sanierung gefällt. Investiert wur-
den in die Rathausfassade letztlich 
rund 900.000 Euro - und damit 
deutlich weniger als ursprüng-
lich geplant. „Außerdem erhalten 
wir möglicherweise noch Förder-
gelder in Höhe von bis zu 110.000 
Euro“, freut sich Kalus.

Drei Sanierungsbausteine
Aufgeteilt waren die umfangrei-
chen Arbeiten an der Fassade in 
drei Bausteine: Die Sanierung 
der Putzfassade, der Natursteine 
und der Austausch der Fenster. 

„Bei den Putzarbeiten hatten wir 
mit dem ungewöhnlich milden 
Herbstwetter Glück“, berichtet 
der Projektleiter. So konnten die 
Arbeiten zügig erledigt werden 
- schließlich musste das Gerüst 
rechtzeitig vor Beginn des Mittel-
alter- und Weihnachtsmarkts wie-
der abgebaut werden. Der neue 
Spezialputz im Sockelbereich ist 
nun salzresistent, hält die Wände 
trocken und schützt die Fassade 
in Bodennähe so vor Salz und an-
deren Einlagerungen.
Etwas anders gestaltet sich das 
Bild beim zweiten Baustein: Der 
historische Naturstein sollte so-
weit wie möglich erhalten wer-
den. Dieser wurde daher nur bei 
größeren Beschädigungen ersetzt, 
insbesondere bei den der Witte-
rung ausgesetzten Fensterbänken. 

Bei kleineren Fehlstellen wurden 
plattenförmige Ersatzstücke aus 
Naturstein verwendet - die so-
genannte Vierung. Alle anderen 
Stellen wurden in erster Linie 
gereinigt, gefestigt und kleinere 
Fehlstellen mit Steinersatzmörtel 
ausgebessert. „Schließlich wollen 
wir beim Neuen Rathaus keine Dis-
ney-Fassade“, erklärt Jörg Kalus. 
„Vielmehr möchten wir die Zei-
chen der Zeit sichtbar machen und 
den Betrachterinnen und Betrach-
tern zeigen, wie viel Geschichte im 
Gebäude steckt.“
Im historischen Look präsentie-
ren sich auch die neuen Fenster, 
die im gesamten Gebäude ausge-
tauscht wurden. Dank einer Extra-
anfertigung sehen die Fenster aus 
wie die bisherigen - und verfügen 
ebenfalls über die sogenannte 

„Wiener Sprosse“. Damit gemeint 
sind die hölzernen Kreuze, die 
alle Fenster zieren. Technisch hin-
gegen sind sie auf dem neuesten 
Stand, wie Jörg Kalus berichtet: 
„Dank der Doppelverglasung ha-
ben wir im Winter rund 30 Pro-
zent weniger Energieverlust, im 
Sommer gelangt durch die neuen 
Scheiben rund 30 Prozent weniger 
Wärme ins Gebäude.“

 Außergewöhnliches Projekt
Wie sehr sich die Esslingerinnen 
und Esslinger mit dem Neuen 
Rathaus verbunden fühlen, zeigte 
nicht zuletzt der Tag des offenen 
Denkmals im Oktober. Das auf-
gestellte Gerüst nutzte die SGE 
für eine exklusive und ruckzuck 
ausgebuchte Führung mit unge-
wöhnlichen Einblicken in ein fast 
300 Jahre altes Gemäuer.
Für Jörg Kalus nur eines der High-
lights während des Projekts: „An 
einem solch historischen und zen-
tralen Gebäude arbeitet man nicht 
alle Tage. Und in den vergangenen 
Monaten habe ich nochmal jede 
Menge dazugelernt, gerade was 
Steinmetzarbeiten an einem his-
torischen Denkmal angeht.“ Diese 
Erfahrung kann der Projektleiter 
der SGE nun bei kommenden Auf-
gaben einbringen - etwa bei der 
anstehenden Fassadensanierung 
des Stadtmuseums im Gelben 
Haus, das nochmals einige hun-
dert Jahre älter ist als das Neue 
Rathaus.                                     mam

Die Süddeutsche Erdgasleitung erstreckt sich von der hessischen Landesgrenze bis nach Bayern. Foto:  terranets bw GmbH

Herzliche Einladung  
zum Neujahrsempfang

Es ist traditionell der gemeinsame 
Start ins neue Jahr: Am Montag, 
13. Januar, lädt die Stadt Esslin-
gen alle Einwohnerinnen und Ein-
wohner ganz herzlich zum Neu-
jahrsempfang im Neckar Forum 
ein. Die Gäste erwartet von 18 
Uhr an ein abwechslungsreiches 
Programm aus Musik, Reden, Eh-
rungen und der ein oder anderen 
Überraschung. Danach bleibt bei 
Snacks und Getränken genügend 
Zeit zum gegenseitigen Austausch. 
Der Einlass beginnt um 17 Uhr. 
Oberbürgermeister Matthias Klop-
fer freut sich, die Gäste 
persönlich zu begrüßen. 
Die Stadt Esslingen bit-
tet um eine Anmeldung 
über den nebenstehenden QR-
Code.                                               isa

Die Sanierung am Neuen Rathaus hat deutlich weniger gekostet als geplant.     Foto:  mam
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Amtliche Bekanntmachung
ENTWURF DES TEXTBEBAUUNGSPLANES BEBAUUNGSPLAN-ERGÄNZUNG WESTLICHE WILHELMSTR./HAUPTSTRASSE –  

ÄNDERUNGS- UND ENTWURFSBESCHLUSS UND VEREINFACHTES VERFAHREN

Der Ausschuss für Bauen, Mobilität 
und Klimaschutz des Gemeinde-
rates der Stadt Esslingen am Ne-
ckar (ABMK) hat in seiner Sitzung 
am 23.10.2024 beschlossen, das 
Verfahren zur Aufstellung gemäß 
§ 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 8 Bauge-
setzbuch des Textbebauungspla-
nes Bebauungsplan-Ergänzung 
Westliche Wilhelmstr./Haupt-
straße im Stadtteil 111 „Zell“ im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 
Baugesetzbuch (BauGB) fortzufüh-
ren, nachdem die beabsichtigten 
Änderungen die Grundzüge der 
Planung nicht berühren. Das Än-
derungsverfahren zur Ergänzung 
des Bebauungsplanes „Westliche 
Wilhelmstr./Hauptstraße“ (in Kraft 
seit 21.12.1989) wird unter der Be-
zeichnung Bebauungsplan-Ergän-
zung Westliche Wilhelmstr./Haupt-
straße im Stadtteil 111 „Zell“ 
abgewickelt. 

Hierzu wird der westliche Teil 
des räumlichen Geltungsberei-
ches des Aufstellungsbeschlus-
ses der Bebauungsplan-Ergän-
zung Hauptstraße/Regelungen 
zur Art der baulichen Nutzung im 
Stadtteil 111 „Zell“ (Beschluss des 
Ausschusses für Technik und Um-
welt vom 22.01.2020, TOP 3, ver-
öffentlicht in der Eßlinger Zeitung 
Nr. 24 am 30.01.2020) vom Plan-
gebiet abgetrennt und in einem 
separaten Bebauungsplanverfah-
ren unter der Bezeichnung Be-
bauungsplan-Ergänzung Westli-
che Wilhelmstr./Hauptstraße im 
Stadtteil 111 „Zell“ weitergeführt. 
Ebenfalls hat der ABMK den Ent-
wurf des Textbebauungsplanes 
Bebauungsplan-Ergänzung West-
liche Wilhelmstr./Hauptstraße im 
Stadtteil 111 „Zell“ nach dem Plan 

des Stadtplanungsamtes vom 
10.09.2024 mit der Begründung 
beschlossen.
Von einer Umweltprüfung und 
der Erstellung eines Umweltbe-
richts sowie einer zusammen-
fassenden Erklärung wird gem.  
§ 13 Abs. 3 BauGB abgesehen. Zu-
dem wird von der Angabe nach § 3 
Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind sowie von der früh-
zeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 BauGB und  
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Maßgeblich für den räumlichen 
Geltungsbereich ist der Plan vom 
10.09.2024, der im folgenden Kar-
tenausschnitt dargestellt ist:

Das Plangebiet liegt am westli-
chen Ortsrand des Esslinger Stadt-
teils Zell. Die am Ortsrand liegen-
den bebauten Flurstücke befinden 
sich beidseits der Hauptstraße so-
wie der Wilhelmstraße. Der Plan-
bereich (Geltungsbereich 1 und 
2) entspricht dem Lageplan des 
rechtsverbindlichen Bebauungs-
planes Westliche Wilhelmstr./
Hauptstraße im Planbereich 47 
„Zell“ (Lageplan vom 13.06.1988, 
in Kraft seit dem 21.12.1989), aus-
genommen davon sind lediglich 
die Flurstücke 1172, 1375/23 und 
teilweise 150/13 (Bebauungsplan 
Hauptstraße/ Flurstück 1172) und 
die Flurstücke 1247/2 und 1247/3.

Der Plangebiet wird im Wesentli-
chen wie folgt begrenzt:
im Osten durch die Bestandsbe-
bauung Wilhelmstraße 95 (Flst.-Nr. 
1181) und Hauptstraße 36 (Flst.-
Nr. 1216), im Süden durch die an 
der Bahnlinie liegenden bebauten 
Grundstücke, im Westen durch das 
bebaute Flurstück Hauptstraße 6 
(Flst.-Nr. 1353/2) sowie das voll-
ständig mit Bäumen und Sträu-
chern bewachsene Flurstück Nr. 
1345/1, im Nordwesten durch die 
Hauptstraße (L 1192), im Nord-
osten durch die an die bebauten 
Grundstücke entlang der Wilhelm-
straße angrenzende freie Land-
schaft sowie das Flst.-Nr. 1176. 
Diese Bebauungsplan-Ergänzung 
(Textbebauungsplan) sieht den 
Ausschluss einzelner Regelungen 
zur zulässigen Art der baulichen 
Nutzung vor, damit die Qualität im 
Stadtraum gesichert werden kann. 
Kleine und mittlere Betriebe, ins-
besondere Handwerksbetriebe, 
sollen durch den Ausschluss ein-
zelner Nutzungsarten innerhalb 
des Mischgebietes gestärkt, die 
Qualität des Stadtraums befördert 
sowie Missstände vermieden wer-
den. Nutzungen, die der Lage am 
Ortsrand nicht entsprechen oder 
das Potential haben, sich nega-
tiv auf den Städtebau, das Orts-
bild oder die Wohnqualität aus-
zuwirken, sollen ausgeschlossen 
werden. Außerdem werden die 
rechtlichen Grundlagen der ört-
lichen Bauvorschriften nach Lan-
desbauordnung aktualisiert.

Auslegung:
Der Entwurf des Textbebauungs-
planes Bebauungsplan-Ergän-
zung Westliche Wilhelmstr./Haupt-
straße im Stadtteil 111 „Zell“ mit 

seiner Begründung und alle wei-
teren Unterlagen können wäh-
rend der Veröffentlichungsfrist 
vom 13.01.2025 bis 21.02.2025 
im Beteiligungsportal Bauen der 
Esslinger Homepage auf der In-
ternetseite www.esslingen.de/
beteiligungsportal sowie im Por-
tal der Länder unter https://www.
uvp-verbund.de/kartendienste 
(Verfahrenstyp „Bauleitplanung“) 
abgerufen werden. 
Auch liegen die Planunterlagen 
mit allen weiteren Unterlagen
vom 13.01.2025 bis 21.02.2025, 
montags, dienstags und mitt-
wochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.00 
Uhr sowie freitags von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr 
beim Stadtplanungsamt im 2. 
Obergeschoss (im Flur bei Zimmer 
257) des Technischen Rathauses, 
Ritterstraße 17, 73728 Esslingen,
öffentlich aus. Falls gewünscht, 
kann innerhalb der oben genann-
ten Zeiten der Veröffentlichung 
(öffentliche Auslage) telefonisch 
unter 0711/3512-2718 oder per 
E-Mail an stellungnahme@esslin-
gen.de vorab ein Termin zur Erläu-
terung der Unterlagen vereinbart 
werden.

Ebenfalls wird die DIN 18005, auf 
die in der Begründung des Text-
bebauungsplan-Entwurfes ver-
wiesen wird, an gleicher Stelle zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. So-
weit Kenntnisse über Flächen vor-
liegen, deren Böden mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet 
sind (unabhängig von der Art der 
Stoffe, ihres Aggregatzustandes, 
ihrer Ursachen sowie der Zeit aus 

der sie stammen), wird gebeten, 
dies mitzuteilen. 

Abgabe von Stellungnahmen:
Während der Veröffentlichungs-
frist können von der Öffentlich-
keit (hierzu zählen auch Kinder 
und Jugendliche) Stellungnahmen 
abgegeben werden. Die Stellung-
nahmen sollen elektronisch über-
mittelt werden, dies kann an stel-
lungnahme@esslingen.de oder 
über das Formular „Online-Stel-
lungnahme“ auf der Homepage 
der Stadt Esslingen unter Betei-
ligungsportal Bauen (auf der In-
ternetseite des Textbebauungs-
planes unter „Stellungnahme“) 
erfolgen. Bei Bedarf können diese 
aber auch auf anderem Weg ab-
gegeben werden, insbesondere 
schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Stadtplanungsamt der Stadt 
Esslingen am Neckar, Ritterstraße 
17, 73728 Esslingen oder per Fax 
an 0711/3512-553284. Es wird da-
rauf hingewiesen, dass nicht frist-
gerecht abgegebene Stellungnah-
men bei der Beschlussfassung 
über die Satzungsänderung un-
berücksichtigt bleiben können.
Die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten erfolgt auf der Grund-
lage des § 3 BauGB in Verbindung 
mit Artikel 6 Abs.1 Buchstabe e 
Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und § 4 Landesdaten-
schutzgesetz Baden-Württemberg. 
Weitere Informationen können 
dem Formblatt „Hinweisen zum 
Datenschutz bei der Öffentlich-
keitsbeteiligung in Bauleitplan-
verfahren gemäß Artikel 13 und 
14 der DSGVO“ entnommen wer-
den, das mit veröffentlicht wird.
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als Esslingen eine Straßenbahn hatte
Stadtarchivgeschichte: Bis 1978 gab es eine Verbindung über Nellingen nach Denkendorf

Von den Fildern runter nach Ess-
lingen? Vor mehr als 100 Jahren  
konnte dieser Weg noch nicht mit 
dem öffentlichen Nahverkehr zu-
rückgelegt werden. Für die vielen 
Menschen auf den Fildern, die in 
den Esslinger Fabriken arbeite-
ten, gehörte deshalb ein langer 
Fußmarsch zum Alltag dazu. Le-
diglich die Postkutsche bot einen 
schnelleren und komfortableren 
Weg in die Stadt. 
Bereits in den 1880er Jahren 
wurde der Wunsch nach einer 
besseren Anbindung der Filder- 
orte geäußert.
Im Januar 1925 wurde schließ-
lich mit der Unterzeichnung des 

Gesellschaftsvertrages der „Stra-
ßenbahn Eßlingen-Nellingen-Den-
kendorf GmbH“ der Grundstein 
hierfür gelegt. Die Stadt Esslingen 
war mit 50 Prozent an Geschäfts-
anteilen als größter Gesellschafter 
beteiligt. 
Der Ausbau erfolgte schnell: Keine 
zwei Jahre später, am 18. Dezem-
ber 1926, wurde die Strecke fei-
erlich eröffnet. Die Straßenbahn 
beförderte in ihrem ersten Jahr 
über eine Million Menschen von 
Esslingen über Nellingen nach 
Denkendorf und wieder zurück. 
1929 wurden zudem Scharnhau-
sen und Neuhausen an die Verbin-
dung angeschlossen. Ihren Höhe-

punkt erreichte die Fahrgastzahl 
im Jahr 1948 mit vier Millionen 
Fahrgästen. 

Zu sanierungsbedürftig
In den 1970er Jahren war die Stre-
cke sanierungsbedürftig, sodass 
ein Gutachten die Einstellung 
empfahl. Nach jahrelangen Dis-
kussionen fiel 1977 schließlich die 
Entscheidung, die Straßenbahn 
aufzugeben und dafür eine Bus-
verbindung zwischen Esslingen 
und den Filderorten einzuführen. 
Die letzte Fahrt kann wahrhaftig 
als „Trauerzug“ bezeichnet wer-
den. Mit schwarzen Wimpeln und 
einem Kranz geschmückt, fuhr die 

Straßenbahn in der Nacht vom 28. 
Februar auf den 1. März 1978, be-

gleitet von etwa 100 Bahnbegeis-
terten, das letzte Mal.                red

Aussichtsreich und beliebt: in ihren besten Zeiten nutzten vier Millionen Fahrgäste pro 
Jahr die Straßenbahn zwischen den Fildern und Esslingen. Foto:  Stadtarchiv Esslingen
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